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Einflussbeziehungen zwischen internationalen Institutionen im 

Spannungsfeld von Handel und Umwelt. Von gegenseitiger Störung 

zur institutionalisierten Arbeitsteilung zwischen internationalen 

Umweltinstitutionen und der Welthandelsorganisation 

Thomas Gehring 

In diesem Beitrag wird auf der Grundlage eines konzeptuellen Instrumentariums zur 
Analyse institutioneller Wechselwirkung untersucht, wie internationale Steuerungsinsti
tutionen an der Schnittstelle von Handelspolitik und Umweltschutz einander beeinflus
sen und welche Folgen daraus für das Regieren im internationalen System entstehen. 
Das problematische Zusammenwirken der im Rahmen der Welthandelsorganisation 
(WTO) institutionalisierten internationalen Handelspolitik mit der in zahlreichen sepa
rat errichteten Institutionen verankerten internationalen Umweltpolitik ist seit einigen 
Jahren Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion (Charnovitz 1998). Allerdings 
liefern diese Beiträge in der Regel fallbezogene Detailstudien und sind überdies durch
weg dem Standort des jeweiligen Autors folgend entweder aus der Perspektive wirksa
mer Umweltpolitik (Schoenbaum 2002; Shaw/Schwartz 2002) oder der Handelspolitik 
verfasst (Hudec 1996; Senti 2006). Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Untersu
chung der Formen und Folgen der institutionellen Einflussbeziehungen bislang nicht 
auf ein theoriegeleitetes Analyseinstrumentarium zurückgreifen konnte. Über lange Zeit 
waren internationale Institutionen (Regime) als voneinander isolierte Einheiten be
trachtet worden, die von interessierten Akteuren, insbesondere den jeweiligen Mitglied
staaten, etrichtet werden, um gemeinsame Kooperationsinteressen in einem begrenzten 
Problemfeld umzusetzen (Victor et al. 1998; Miles et al. 2002). Inzwischen wird zu
nehmend erkannt, dass die vielen bestehenden Institutionen ihre Wirkungen nicht un
abhängig voneinander entfalten, sondern einander beeinflussen können (Young 1996, 
2002; Stokke 2001; Victor/Raustiala 2004). Die Einflussnahme kann positive, negative 
oder neutrale Folgen für die Wirksamkeit der Zielinstitution haben. 

Zunächst wird eine theoretische Konzeption der Einflussbeziehungen zwischen in
ternationalen Institutionen entwickelt. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie interna
tionale Steuerungsinstitutionen einander überhaupt beeinflussen können. Institutionelle 
Einflussnahme setzt einen kausalen Zusammenhang zwischen den jeweils beteiligten 
Institutionen voraus, ohne den lediglich eine parallele, aber voneinander unabhängige 
Entwicklung mehrerer Institutionen bestünde. Kausalmechanismen zeigen, auf welche 
Weise der Einfluss von der einen Institution zur anderen gelangt und lassen zudem er
kennen, welche Akteure jeweils beteiligt sind. Dazu wird auf die Ergebnisse eines inter
nationalen Kooperationsprojektes zurückgegriffen, in dem erstmals zahlreiche Fälle der 
Wechselwirkung zwischen internationalen Umweltinstitutionen untersucht und mit 
dem Ziel der Theoriebildung vergleichend ausgewertet worden sind (Oberthür/Gehring 
2006a). 
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Auf dieser konzeptuellen Grundlage werden die Einflussbeziehungen untersucht, 
die im Spannungsfeld von Handel und Umwelt zu beobachten sind. Dabei wird zum 
einen deutlich, dass die Einflussbeziehungen zwischen der Welthandelsorganisation und 
internationalen Umweltregimen mit handelsbeschränkender Wirkung auf verschiedenen 
Kausalmechanismen beruhen und unterschiedliche Akteure einbeziehen. Dadurch wird 
das Spannungsfeld von Handel und Umwelt nicht nur klarer strukturiert als in den 
existierenden Untersuchungen, die sich in der Regel nur auf einen Teil der insgesamt 
vorhandenen Einflussbeziehungen konzentrieren. Es wird auch erkennbar, dass die Ein-
flussnahme in beide Richtungen verläuft. Damit befinden sich die internationalen Um
weltinstitutionen trotz der vielfach beklagten Schwäche ihres institutionellen Apparates 
gegenüber der (vermeintlich) stärkeren WTO (Brack 2002: 341-342) keineswegs von 
vornherein in einer unterlegenen Position. 

Schließlich wird untersucht, welche übergreifende Regulierungsstruktur sich aus 
den vielfältigen Einflussbeziehungen zwischen der WTO und internationalen Umwelt
institutionen mit handelsbeschränkender Wirkung schrittweise entwickelt. Anders als 
die involvierten Institutionen ist diese Struktur nicht das Ergebnis von Verhandlungen 
und damit auch nicht Gegenstand eines rationalen Designs zur Überwindung eines ge
gebenen Kooperationsproblems (Koremenos et al. 2001). Sie entwickelt sich vielmehr 
aus dem Zusammenwirken der Handlungen zahlreicher Akteure und der jeweils einsei
tigen Anpassung der normativen Vorgaben der beteiligten Institutionen. Auf der 
Grundlage der bestehenden Einflussbeziehungen entsteht schrittweise ein zukunftswei
sendes Modell der arbeitsteiligen Interdependenz, das die beteiligten Institutionen zu 
einer wechselseitigen Abstimmung ihrer Regulierungstätigkeit veranlasst. 

/. Kausalmechanismen der Einflussbeziehungen zwischen internationalen Institutionen 

1.1 Die Untersuchung von Kausalbeziehungen zwischen internationalen Institutionen 

Die Untersuchung der Einflussbeziehungen zwischen internationalen Steuerungsinstitu
tionen setzt eindeutige Kausalbeziehungen zwischen den beteiligten Institutionen vor
aus. Komplexe Interaktionssituationen mit vielfältigen Einflussbeziehungen sind einer 
Kausalanalyse erst zugänglich, wenn sie analytisch in die Interaktionsfälle zerlegt wer
den, aus denen sie bestehen. Für jeden einzelnen Interaktionsfall müssen sowohl die 
Ausgangsinstitution als auch die Zielinstitution der Einflussnahme sowie die jeweilige 
Einflussrichtung zweifelsfrei zu identifizieren sein. Überdies muss ein Kausalmechanis
mus erkennbar sein, durch den der Einfluss von der Ausgangs- zur Zielinstitution 
übertragen wird. Die Zerlegung komplexer Interaktionssituationen in die ihnen zu
grunde liegenden Fälle ist insbesondere unter den folgenden Bedingungen angebracht: 
Erstens kann eine internationale Steuerungsinstitution eine andere auf unterschiedliche 
Weise beeinflussen, so dass unterschiedliche Kausalmechanismen wirken. Zweitens um
fassen komplexe Interaktionssituationen, etwa das Spannungsfeld von Handel und Um
welt, häufig deutlich mehr als zwei internationale Institutionen, zwischen denen jeweils 
unterschiedliche Formen kausaler Einflussbeziehungen bestehen können. Drittens kön
nen zwei Institutionen sich im Zeitverlauf durch gegenseitige Beeinflussung so enrwi-
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ekeln, dass keine von ihnen ohne die andere in der beobachteten Form existieren wür
de. Dann entsteht ein Rückwirkungsprozess, in dessen Verlauf nicht nur ein Fall der 
Kinflussnahme den nächsten auslöst, sondern zudem auch die Einflussrichtung wech
selt. 

Für eine governance-orientierte Analyse der Einflussbeziehungen zwischen interna
tionalen Institutionen ist überdies von erheblicher Bedeutung, ob die ausgelösten Fol
gen für die Zielinstitution vorteilhaft, nachteilig oder neutral sind. Aufgrund der ein
deutigen Einflussrichtung betreffen die Auswirkungen eines Interaktionsfalls zunächst 
die Zielinstitution. Sie können deshalb auf Grundlage der Zielrichtung dieser Institu
tion erfasst werden (z. B. Underdal 2002: 5-7), die erkennen lässt, in welche Richtung 
ein gegebener Status quo verändert werden soll (Gehring 1994: 433-449). Wenn die 
Auswirkungen eines Falles institutioneller Einflussnahme die Zielrichtung der Zielinsti
tution unterstützen, entsteht Synergie zwischen beiden Institutionen. Wenn sie dieser 
Zielrichtung zuwiderlaufen, wird eine Störung zwischen den Institutionen hervorgeru
fen. Die Auswirkungen sind neutral oder unbestimmt, wenn sie der Zielrichtung der 
Zielinstitution weder förderlich sind, noch ihr zuwiderlaufen. 

Das Gesamtbild einer analytisch zerlegten Interaktionssituation lässt sich durch die 
anschlielsende Zusammenschau der einzelnen Fälle herstellen. Dadurch wird eine kom
plexe Struktur der Einflussbeziehungen erkennbar, die mehrere internationale Institu
tionen, sowohl positive als auch negative oder in der Auswirkung auf die Wirksamkeit 
der beteiligten Institutionen neutrale Wirkungen, umfassen kann (Victor/Raustiala 
2004). Es kann etwa deutlich werden, dass dieselben Institutionen einander auf unter
schiedliche Weise oder mit unterschiedlichen Folgen für ihre jeweilige Steuerungswirk-
samkcit beeinflussen. 

Um erkennen zu können, auf welchem Wege es einer internationalen Institution ge
lingen kann, die Entwicklung oder Wirksamkeit einer anderen internationalen Institu
tion /u beeinflussen, muss der betreffende Kausalmechanismus identifiziert werden. 
Ein Kausalmechanismus ist ein Bündel logisch aufeinander bezogener Feststellungen, 
die zusammen eine plausible Erklärung dafür liefern, wie eine gegebene Ursache eine 
beobachtete Wirkung auszulösen vermag (Schelling 1998). Er öffnet die „black box" 
des zugrunde liegenden Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs (George/Barnett 2005: 
135-145). 

Die Kausalmechanismen der institutionellen F.influssnahme setzen sich aus mehre
ren leilschritten zusammen und lenken die Aufmerksamkeit auf die Beteiligung rele
vanter Akteure. Den Ausgangspunkt bildet eine Veränderung innerhalb der institutio
nellen Struktur der Ausgangsinstitution, etwa eine Entscheidung über Normen und Re
geln oder die Veröffentlichung einer Studie über regulierungsrelevante Zusammenhän
ge. Diese Veränderung muss sodann Problemdefinitionen, Präferenzen oder Handlun
gen relevanter Akteure innerhalb des von der Ausgangsinstitution bearbeiteten Problemfel
des beeinflussen. „Relevant" sind dabei neben den Staaten, als den unmittelbaren 
Adressaten internationaler Vereinbarungen, möglicherweise auch Nichtregierungsorga
nisationen, Firmen, die Sekretariate internationaler Organisationen oder sub-nationale 
Akteure (Selin/VanDeveer 2003). Dadurch müssen Zielsetzungen, Präferenzen oder 
Handlungen von Akteuren beeinflusst werden, die für den Einflussbereich der Zielin
stitution von Bedeutung sind. Diese Wirkungen müssen schließlich entweder die nor-
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mative Entwicklung der Zielinstitution oder ihre Wirksamkeit in dem von ihr regulier

ten Problemfeld beeinflussen. Hin solcher Kausalmeehanismus stellt stets auch eine sys

tematische Verbindung der Makroebene der Institutionen mit der Mikroebene der 

handelnden Akteure dar (vgl. dazu Wendt 1987). Um eine Einflussbeziehung des 

Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) auf die W T O nachzuweisen, müsste 

also etwa gezeigt werden, (1) dass tatsächlich eine Regulierung als Quelle der Einfluss-

beziehung existiert, etwa in der Form einer Entscheidung, nicht kooperierende Staaten 

mit einem Handelsboykott zu belegen; (2) dass diese Regeln umgesetzt werden und 

damit zu einer Verhaltensänderung in dem von CITES regulierten Problemfeld führen; 

(3) dass diese Handlungen für die Umsetzung der WTO-Regeln relevant sind; und (4) 

dass dadurch die Umsetzung bestimmter WTO-Regeln , etwa der Meistbegünstigungs

klausel, unterlaufen wird. Die Kausalmechanismen folgen dem in Abbildung 1 illus

trierten Schema. 

Abbildung 1: Die Logik der Kausalmechanismen institutioneller Einflussbeziehungen 

Makroebene: 
Institutionen 

Quellinstitution 
Regeln, Normen, 
Entscheidungen, Wissen 

Zielinstitution 
Regeln, Normen, 
Entscheidungen, 
Wirksamkeit der Regulierung 

> 

Mikroebene: 
Akteure 

Wandel von 
Problemdefinitionen. 
Präferenzen und 
Handlungen 

Wandel von Präferenzen 
und Handlungen 

Kausalmechanismen und ihre Unterrvpen stellen abstrakte Modelle dar. die die grund

legenden Zusammenhänge jeweils einer Einflusslogik herausarbeiten und damit klar 

voneinander unterscheidbar sind. Während eine reine Iypologisierung der vielfältigen 

Erscheinungsformen institutioneller Einflussnahme kaum Erkenntnisgewinn bringen 

würde, lassen theoretisch rekonstruierte Modelle jeweils eine Einflusslogik deutlich 

erkennen (King et al. 1994: 49-50). Es ist nicht die Aufgabe solche Modelle, die Kom

plexität empirischer Fälle möglichst genau zu beschreiben, sondern zentrale Funktions

zusammenhänge zu beleuchten. Sie sind deshalb nicht empirisch wahr oder falsch, son

dern bilden Funktionszusammenhänge ab, die einem tatsächlich existierenden Fall zu

grunde liegen oder nicht (Snidal 1985). Geeignete Modelle unterstützen die empirische 

Analyse tatsächlich auftretender Fälle institutioneller Einflussnahme, indem sie es erlau

ben, systematisch wirkende Faktoren von den zahlreichen im Einzelfall zusätzlich auf

tretenden (Stör-)Faktoren zu unterscheiden. 
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Im Folgenden werden die vier Kausalmechanismen entwickelt, auf denen institutio
nelle Einflussbeziehungen beruhen können (für eine ausführlichere Diskussion vgl. 
Oberthür/Gehring 2006b: 31-44 und Gehring/Oberthür 2006: 325-356). Sie decken 
alle relevanten Fälle ab und zeigen, dass institutionelle Einflussbeziehungen auf allen 
drei aus der Wirkungsforschung bekannten Ebenen der Wirksamkeit internationaler 
Institutionen stattfinden können (Underdal 2004: 34). Danach muss eine internationa
le Institution zunächst einen Output in Form verhaltenslenkender Normen, konsensu
ellen Wissens oder vergleichbarer Maßnahmen hervorbringen. Erst dann können diese 
Maßnahmen das Verhalten relevanter staatlicher und nicht-staatlicher Akteure tatsäch
lich beeinflussen (Outcome), um schließlich Einfluss auf den Zustand des Schutzgutes 
(z. B. den Zustand der Ozonschicht oder das Ausmaß des Welthandels) zu gewinnen 
(Impact). Um Hypothesen über die zu erwartenden Auswirkungen der Einflussnahme 
auf die jeweilige Zielinstitution bilden zu können, werden darüber hinaus spezifischere 
Typen gebildet, die jeweils von demselben Kausalmechanismus angetrieben werden und 
Aufschluss darüber geben, ob die Auswirkungen die Regulierungsaktivitäten der Ziel
institution fördern oder eher stören. 

1.2 Veränderung des EntScheidungsprozesses der Zielinstitution durch institutionelle 
Einflussnahme 

Der hntscheidungsprozess einer Zielinstitution lässt sich auf zwei grundsätzlich ver
schiedenen Kausalpfaden beeinflussen. Beide Kausalmechanismen liegen auf der Out
put-Ebene. 

Kognitive Einflussbeziehungen sind ausschließlich auf den Transfer von Wissen und 
Informationen gerichtet und stellen eine Art institutionellen Lernens dar. Sie liegen 
vor, wenn Informationen, Wissen oder Ideen (Yee 1996), die im Rahmen einer Institu
tion erzeugt werden, die Problemdefinition von Akteuren beeinflussen, die für eine an
dere Institution relevant sind. Die Grundlage dafür bildet der Umstand, dass die Infor
mationsverarbeitungskapazität individueller oder korporativer Akteure im Vergleich zur 
Komplexität der Welt gering ist. Dann sind diese Akteure in ihrer Rationalität be
schränkt (Simon 1972) und werden bereit sein, ihre Problemdefinitionen, Präferenzen 
und Handlungen aufgrund neu erlangter Informationen zu prüfen (Risse 2000). Dazu 
muss die Ausgangsinstitution keinen Druck auf die Zielinstitution ausüben. Dennoch 
werden die Konsequenzen durch die Veränderung der Entscheidungsbedingungen in
nerhalb der Zielinstitution auch für solche Akteure spürbar, die nicht von den übertra
genen Informationen überzeugt sind. So wurde das Modell eines institutionalisierten 
Verfahrens zur Überwachung der Einhaltung der Vertragspflichten im Montrealer Pro
tokoll zum Schutz der Ozonschicht zur Grundlage der Verhandlungen über ein ähnli
ches Arrangement im Rahmen des Kyoto-Protokolls zum Klimaschutz (Werksman 
2005; Oberthür in diesem Band). Die Einflussnahme war nicht intendiert und beruhte 
allein darauf, dass die Teilnehmer der Klimaverhandlungen sich freiwillig an diesem 
Modell orientieren. Kognitive Einflussbeziehungen fördern unter anderem die zwanglo
se Diffusion institutioneller Innovationen durch deren freiwillige Übernahme in andere 
Institutionen. 
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Einflussbeziehungen aufgrund institutioneller Bindung beruhen dagegen auf der Bin
dungswirkung der Verpflichtungen, die die Mitglieder der Ausgangsinstitution durch 
ihre Mitgliedschaft eingehen. Sie entstehen, wenn Staaten ihre Präferenzen aufgrund 
der eingegangenen Verpflichtungen so verändern, dass die Auswahl ihrer Handlungsop
tionen mit Bezug zu dem Entscheidungsprozess der Zielinstitution signifikant beein-
flusst wird. Akteure werden aufgrund dieses Kausalmechanismus vielfach Entscheidun
gen ablehnen, die sie in Konflikt mit bereits bestehenden Verpflichtungen bringen 
würden. Wenn Akteure einer Logik der Angemessenheit folgen (March/Olsen 1998), 
werden sie durchweg danach trachten, sich normgerecht zu verhalten, weil derartiges 
Verhalten legitim ist und ihnen Orientierung in komplexen Situationen bietet. Auch 
Akteure, die einer Logik der Konsequenz folgen, haben gute Gründe, geltende Normen 
nicht einfach zu ignorieren, weil sie durch normwidriges Verhalten ihre Reputation als 
zuvetlässige Kooperationspartner (Chayes/Chayes 1993: 177) und gegebenenfalls auch 
erwartete Kooperationsgewinne aufs Spiel setzen (Martin 1993). Gelegentlich werden 
die Mitgliedstaaten einer internationalen Institution sogar anstreben, Verpflichtungen, 
denen sie selbst unterworfen sind, auf andere Akteure zu übertragen. 

Einflussbeziehungen aufgrund institutioneller Bindung treten in drei idealtypischen 
Erscheinungsformen auf, die sich systematisch durch die Varianz eines zentralen Ein
flussfaktors voneinander unterscheiden. Dieser Kausalmechanismus setzt sowohl eine 
gewisse Überlappung der beteiligten Institutionen als auch zentrale Unterschiede vor
aus. Ohne signifikante Überlappung der Problemfelder, die von den beteiligten Institu
tionen bearbeitet werden, könnten Verpflichtungen, die im Rahmen einer Institution 
eingegangen werden, für den Entscheidungsprozess einer anderen Institution keine un
mittelbare Bedeutung erlangen. Ohne überlappende Mitgliedschaften gäbe es keine Ak
teure, die durch die Bindung an institutionelle Pflichten zu einer Änderung ihrer Prä
ferenzordnung in Bezug auf Themen motiviert werden könnten, die in der Zielinstitu
tion verhandelt werden. Andererseits können Institutionen, die in allen relevanten 
Aspekten kongruent sind, einander kaum signifikant beeinflussen. Idealtypisch kann 
eine Einflussbeziehung zwischen zwei sonst identischen internationalen Institutionen 
darauf beruhen, dass sich ihre Mitgliedschaften oder die ihnen zur Verfügung stehen
den Steuerungsinstrumente oder ihre Zielsetzungen jeweils systematisch voneinander 
unterscheiden. 

Erstens kann die Einflussbeziehung auf einem ausschlaggebenden Unterschied zwi
schen den Mitgliedschaften solcher Institutionen beruhen, die ein ähnliches Problem
feld mit ähnlichen Mitteln bearbeiten. Typischerweise sind die Institutionen dann so 
ineinander verschachtelt, dass die Mitgliedstaaten der kleineren (z. B. regionalen) zu
gleich auch Mitglied in der großen (z. B. globalen) Institution sind. Eine solche Ver-
schachtelung begünstigt den Transfer von Verpflichtungen, die in der kleineren Institu
tion eingegangen worden sind, auf die breitere Mitgliedschaft der größeren Institution, 
weil die Doppelmitglieder beider Institutionen ein Interesse daran gewinnen, weitere 
Staaten einzubinden; sei es, weil sie die betreffenden Normen für legitim und vernünf
tig halten oder um mögliche Konkurrenten ebenfalls kostspieligen Verpflichtungen zu 
unterwerfen. Aufgrund der identischen Zielsetzung ist davon auszugehen, dass die Ein
flussbeziehung das Steuerungsbemühen der Zielinstitution systematisch fördett. So sind 
Maßnahmen, die zunächst im Rahmen des regionalen Oslo-Übereinkommens zur Ver-
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hütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen durch Schiffe 

und Meeresfahrzeuge wiederholt auf das globale Londoner Übereinkommen über die 

Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen 

Stoffen übertragen worden (Meinke 2002: 43-248). 

Zweitens kann die Einflussbeziehung durch einen ausschlaggebenden Unterschied 

der zur Politikgestaltung verfügbaren Steuetungsinstrumente hervorgerufen werden, 

während Mitgliedschaften und bearbeitete Problemfelder weitgehend identisch bleiben. 

Wenn dieselben Mitgliedstaaten zwei Institutionen zur Regulierung desselben Problem

feldes unterhalten, werden sie einem Transfer materieller Bestimmungen von einer zur 

anderen rasch zustimmen können. Steuerungswirksam wird ein solcher Transfer, wenn 

die beteiligten Institutionen über unterschiedliche Steuerungsmittel (z. B. Überwa-

chungs-, Sanktions- oder Unterstützungsarrangements) verfügen. Dann wird die Bin

dungswirkung derselben materiellen Pflichten aufgrund der institutionellen Einfluss-

nahme beispielsweise durch zusätzlich aktivierte Finanzierungsarrangements oder Me

chanismen der Erfüllungskontrolle gestärkt. Auch in diesem Fall sind Synergieeffekte 

zu erwarten. Im Bereich des Schutzes der Nordsee errichteten interessierte Staaten mit 

den politisch hochrangig besetzten Internationalen Nordsee-Schutzkonferenzen eine In

stitution, die allein darauf ausgerichtet war, eine bereits bestehende Institution durch 

politische Verpflichtungen so zu beeinflussen, dass dort völkerrechtlich verbindliche 

Umweltschutznormen gesetzt werden konnten (Skjasrseth 2006). 

Drittens kann die FJnflussbeziehung durch einen zentralen Unterschied der Regulie

rungsziele angetrieben werden. Wenn dieselben Akteure dasselbe Problemfeld im Rah

men von zwei Institutionen mit unterschiedlichen Zielen zu regulieren versuchen, be

steht die Gefahr, dass Verpflichtungen eingegangen werden, die einander systematisch 

widersprechen. Die dadurch entstehenden Konflikte zwischen den beteiligten Institu

tionen haben die Gestalt eines spieltheoretischen Koordinationsspiels mit Verteilungs

konflikt (Battle of the Sexes). Die Mitgliedstaaten, aber auch die jeweils hinter ihnen 

stehenden Interessengruppen, haben in der Regel jeweils das Ziel kompatibler Regulie

rungen, da Steuerungseffekte und Kooperationsgewinne anders nicht zu erzielen sind. 

Sie haben jedoch unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich der Gewichtung der einan

der widersprechenden Zielsetzungen und damit auch hinsichtlich der dominierenden 

Institution. Staaten und gesellschaftliche Gruppen, die ihre Interessen am Ziel des Frei

handels ausrichten, werden die Regulierung durch die Welthandelsorganisation (WTC)) 

präferieren, während solche Staaten und gesellschaftlichen ( k u p p e n , die ihre Interessen 

am Ziel des Umweltschutzes ausrichten, die Regulierung durch internationale Umwelt

regime vorziehen werden. Wenn in dieser Konfliktformation einmal eine Lösung ge

funden worden ist, verfügt sie über vergleichsweise hohe Stabilität, da das einseitige 

Abweichen den beteiligten Akteuren keinen Nutzen bringt. Damit entsteht ein syste

matischer „first mover advantage", ein Vorteil für die Seite, die zuerst reguliert (Mattli 

2003). 

Für das Spannungsfeld von Handel und Umwelt ist der Kausalmechanismus der 

Einflussnahme aufgrund institutionellet Bindung von besonderer Bedeutung. Dabei 

tritt insbesondere der Typus der institutionellen Einflussnahme aufgrund unterschiedli

cher Zielsetzung auf. Der Normsetzungsprozess aller in diesem Feld aktiven Institutio

nen wird systematisch dadurch verändert, dass umweltpolitisch motivierte Handelsbe-
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schränkungen auch im Rahmen anderer Institutionen reguliert werden. Dagegen sind 

Fälle, die durch die unterschiedliche Mitgliedschaft der Institutionen angetrieben wer

den, auf diesem Gebiet kaum vorstellbar, während gelegentlich Fälle auftreten, in de

nen das unterschiedliche Steuerungsinstrumentarium zentral ist. So haben sich die 

Mitgliedstaaten der FAO im Rahmen eines Aktionsprogramms auf die Begrenzung der 

Subventionen für Fischereiflotten verständigt, um die Übernutzung von Fischbestän

den zu begrenzen. Dadurch gelang es einer Gruppe interessierter Staaten, die wettbe

werbswidrige Subventionierung auch auf der Agenda der W T O zu verankern und da

mit in Zukunft womöglich der strengeren und mit Sanktionsdrohungen ausgestatteten 

Implementationsaufsicht dieser Institution zu unterstellen (Stokke/Coffey 2006: 131-

139). Kognitive Einflussbeziehungen, die auf freiwilligen Lernprozessen beruhen, spie

len ebenfalls keine systematische Rolle. Sie könnten etwa darin bestehen, dass die 

W T O institutionelle Innovationen internationaler Umweltinstitutionen übernimmt 

und in ihre eigene Struktur einbaut. Im Weiteren wird deshalb nur die im Zentrum 

des Spannungsfeldes von Handel und Umwelt stehende konflikthafte Einflussnahme 

aufgrund institutioneller Bindung zwischen det W T O und internationalen Umwelt

regimen mit handelsbeschränkender Wirkung betrachtet. 

1.3 Veränderung der Steuerungsfähigkeit der Zielinstitution in ihrem Problemfeld 

durch institutionelle Einflussnahme 

Die Steuerungswirksamkeit einer Zielinstitution in dem von ihr regulierten Problem

feld lässt sich ebenfalls auf zwei grundsätzlich voneinander verschiedenen Kausalpfaden 

beeinflussen. Ein Kausalmechanismus ist auf der Outcome-Ebene, der andere auf der 

Impact-Ebene angesiedelt. 

Einflussnahme durch Verhalten entsteht, wenn die Ausgangsinstitution staatliche und 

nicht-staatliche Akteure zu solchen Verhaltensänderungen veranlasst, die für die Wirk

samkeit der Zielinstitution von Bedeutung sind. Dieser Kausalmechanismus setzt also 

nicht an dem Normsetzungsprozess der Zielinstitution, sondern an deren Steuerungs

wirksamkeit in dem von ihr beeinflussten Problemfeld an. Pjne solche hinflussbezie-

hung vollzieht sich vollständig außerhalb der Normen- und Entscheidungsstrukturen 

der beteiligten Institutionen und innerhalb der von ihnen bearbeiteten Problemrelder 

und kann sogar vollständig unbemerkt von den dort tätigen Akteuren erfolgen. Im 

Zentrum stehen solche Handlungen zur Umsetzung der von der Ausgangsinstitution 

stammenden Steuerungssignale, die entweder unmittelbar auch für die Umsetzung der 

Zielinstitution relevant sind oder weitere Verhaltensänderungen hervorrufen. Die Funk

tionslogik lässt sich durch ein typisches Beispiel aus dem Bereich der Umweltpolitik 

illustrieren. Das Ozonschutzregime begrenzt die Emission von Fluorchlorkohlenwasser

stoffen (FCKW), die zur Zerstörung der stratosphärischen Ozonschicht beitragen. Staa

ten und nicht-staatliche Akteure haben den Gebrauch dieser Stoffe inzwischen tatsäch

lich weitgehend eingestellt. Da FCKW auch zur Erwärmung der Erdatmosphäre beitra

gen, wirkt sich diese Verhaltensänderung auch auf den Klimaschutz aus und erhöht die 

Steuerungswirkung des Klimaregimes. Umgekehrt untergräbt das Ozonschutzregime 



102 Thomas Gehring 

die Wirksamkeit des Klimaschutzregimes partiell, indem es den Einsatz bestimmter Er
satzstoffe fördert, die klimaschädliche Wirkungen hervorrufen. 

Der Kausalmechanismus der Einflussnahme durch Verhalten tritt ebenfalls in drei 
idealtypischen Erscheinungsformen auf, die Schlüsse über die Art der Auswirkungen 
auf die jeweilige Zielinstitution zulassen. Er setzt ebenfalls voraus, dass die beteiligten 
Institutionen einerseits Überschneidungen aufweisen und sich andererseits signifikant 
voneinandet unterscheiden, damit eine Einflussbeziehung überhaupt entstehen kann. 
Idealtypisch kann eine Einflussbeziehung zwischen zwei sonst identischen internationa
len Institutionen darauf beruhen, dass sich ihre Mitgliedschaften oder die ihnen zur 
Verfügung stehenden Steuerungsinstrumente oder ihre Zielsetzungen jeweils systema
tisch voneinander unterscheiden. Diese Typen führen zu systematisch unterschiedlichen 
Ergebnissen für die Zielinstitution. 

Einflussbeziehungen, die auf Unterschieden der Mitgliedschaften oder der Steue
rungsinstrumente beruhen, rufen Synergieeffekte hervor. Im ersten Fall wird ein Pro
blem idealtypisch durch zwei unterschiedliche Gruppen von Akteuren im Rahmen von 
zwei Institutionen bearbeitet, die dieselben Ziele verfolgen und über dieselben Steue
rungsinstrumente verfügen. Dies geschieht etwa, wenn eine globale Umweltinstitution 
die Umsetzung der Pflichten einer regionalen Institution unterstützt, indem sie die Re
geleinhaltung auf weitere Staaten ausdehnt. Im zweiten Fall wird ein Problem idealty
pisch durch zwei identische Gruppen von Akteuren im Rahmen von zwei Institutionen 
bearbeitet, die dieselben Ziele verfolgen, aber über unterschiedliche Steuerungsinstru-
mente verfügen. Dies geschieht etwa, wenn eine Institution aufgrund besserer Überwa-
chungs-, Sanktions- oder Unterstützungsmöglichkeiten für Staaten mit schwächet 
Handlungskapazität einen höheren Grad der Regeleinhaltung erzielt und dadurch auch 
die Umsetzung der Verpflichtungen der anderen Institution unterstützt. In beiden Fäl
len führt die parallele Zielsetzung der beteiligten Institutionen dazu, dass Synergie
effekte entstehen, während Störungen nicht zu erwarten sind. 

Einflussnahme durch Verhalten wird dagegen in der Regel Störungen hervorrufen, 
wenn sie auf unterschiedlichen Zielsetzungen der beteiligten Institutionen beruht. In 
diesem Fall wird ein Problem idealtypisch durch zwei identische Gruppen von Akteu
ren mittels derselben Steuerungsinstrumente im Rahmen von zwei Institutionen bear
beitet, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Dies geschieht etwa, wenn eine Institution 
aufgrund ihrer Zielsetzung Regeln setzt, die nur schwer mit denen einer anderen Insti
tution vereinbar sind. Dann müssen die Normadressaten die Regeln der Zielinstitution 
unterlaufen, um die Vorgaben der Ausgangsinstitution umsetzen zu können - oder sie 
schaffen sich durch derartige Normkonflikte eigene Entscheidungsspielräume. 

Eine Einflussnahme auf der Ebene der Schutzgüter liegt schließlich vor, wenn das 
Schutzgut der Ausgangsinstitution, etwa ein freier Welthandel oder der Schutz der 
Ozonschicht, das Schutzgut der Zielinstitution unmittelbar beeinflusst. Im Unterschied 
zu den anderen Formen der Einflussbeziehung beruht dieser Kausalmechanismen nicht 
direkt auf dem interdependenten Handeln relevanter Akteure, sondern auf der gegen
seitigen Abhängigkeit der Schutzgüter voneinander. Ein stilisiertes Beispiel illustriert 
seine Logik. Angenommen, es existieren ein Fischereiregime zum Schutz des Hetings 
und ein anderes zum Schutz des Kabeljaus. Da der Kabeljau sich u. a. vom Hering er
nährt, kann sich die Entwicklung beider Schutzgüter nicht unabhängig voneinander 
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vollziehen. Wenn der Schutz des Kabeljaus - etwa infolge scharfer und wirksamer 

Fangbeschränkungen - besonders gut gelingt, werden die zunehmenden Bestände die 

ebenfalls für schutzwürdig erachteten Heringsbestände unweigerlich reduzieren. In die

sem Fall interagieren die beteiligten Institutionen weder auf der Ebene der Normset-

zung (Normen oder Wissen der Ausgangsinstitution beeinflussen also nicht den Ent-

scheidungsprozess der Zielinstitution), noch auf der Ebene des Verhaltens relevanter 

Akteure (Verminderung der Fangaktivitäten bei Kabeljau führt nicht zu vermehrten 

Fangaktivitäten bei Hering). Die Einflussbeziehung beruht vielmehr auf der gegenseiti

gen Abhängigkeit der beiden Schutzgüter voneinander (vgl. Young 2002: 23, 83-109). 

Die Steuerungswirksamkeit der Institutionen in dem Spannungsfeld von Handel 

und Umwelt wird in erheblichem Maß durch die Einflussnahme durch Verhalten be-

einflusst, denn die Umsetzung internationaler Regeln auf dem Gebiet handelsbeschrän

kenden Umweltstandards beeinflusst automatisch immer auch die Umsetzung der Re

gulierungen, die von der jeweils anderen Seite ausgehen. Dagegen ist die Einflussnah

me auf der Ebene der Schutzgüter für die Problematik von Handel und Umwelt nicht 

relevant. Dazu müsste das Schutzziel der W T O , ein von Hemmnissen möglichst weit

gehend befreiter Welthandel, unmittelbare Auswirkungen auf die Schutzziele interna

tionaler Umweltinstitutionen, also etwa die Stabilität des Weltklimas, den Erhalt der 

Artenvielfalt oder den Schutz der Ozonschicht erlangen - oder umgekehrt. Keine in

ternationale Umweltinstitution hat jedoch das Schutzziel, den Handel zu beschränken. 

So besteht das eigentliche Schutzziel von CITES in der Aufrechterhaltung des Arten

schutzes, während die Beschränkung des Handels mit gefährdeten Tier- und Pflanzen

arten als zentrales Instrument zur Umsetzung dieses Zieles dient. 

2. Die Einflussbeziehungen zwischen internationalen Uniweltinstitutionen und der 

Welthandelsorganisation 

Für das Spannungsfeld von Handel und Umwelt sind zwei Kausalmechanismen in je

weils einer typischen Ausprägung von Bedeutung. Die W T O und internationale Um

weltinstitutionen können sich einander damit jeweils auf insgesamt vier unterschiedli

chen Wegen beeinflussen. 

2.1 Die Einflussnahme der W T O auf die Entwicklung und Wirkung internationaler 

Umweltinstitutionen 

Die Einflussnahme der W T O auf internationale Umweltinstitutionen geht von weni

gen grundlegenden Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 

(GATT) 1 und von zwei Zusatzabkommen aus. Nach dem Gebot der Meistbegünstigung 

1 Die 1995 gegründete Welthandelsorganisation ist aus einer vorausgehenden Organisation her
vorgegangen, die sich schrittweise um das 1947 in Kraft getretene Allgemeine Zoll- und Han
delsabkommen (GATT) entwickelt hatte. Die Abkommenstext des GATT ist ohne Veränderun
gen in die WTO-Handelsbestimmungen übernommen worden. Im Folgenden wird mit WTO 
die Organisation und mit GATT einer ihrer Vertragsbestandteile bezeichnet. 
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haben Mitgliedstaaten das Recht, Handelsvorteile wahrzunehmen, die ein Import land 

irgendeinem anderen Mitgliedstaat gewährt. Aufgrund des Gebots der Inländerbehand

lung müssen sie importierte Waren überdies den inländischen Erzeugnissen gleichstel

len. Die Diskriminierung ausländischer Produkte ist damit verboten (Jackson 1999: 

157-173). Durch diese beiden Gebote untersagt das G A T T den Mitgliedstaaten, im

portierte Produkte allein deshalb schlechter zu stellen, weil sie im Uisprungsland nicht 

bestimmten Umweltstandards entsprechend erzeugt worden sind. Wenn das Produkt 

selbst den Qualitätsstandards entspricht, die für das Importland gelten, muss es auch 

auf dessen Markt zugelassen werden. Sogenannte process and production-related measures 

(PPM) sind damit grundsätzlich verboten (Hudec 1996). Die wenigen Ausnahmebe

st immungen des G A T T von dieser Regel zugunsten des Natur- und Ressourcenschut

zes waren über lange Zeit durch eine sehr enge Auslegung nahezu unbedeutend. Zu

satzabkommen, die im Rahmen der letzten Welthandelsrunde (Uruguay-Runde) abge

schlossen worden sind, beschränken darüber hinaus den Spielraum der Mitgliedstaaten 

für die Regulierung der Anforderungen an Importprodukte. So dürfen Anforderungen 

zum Schutz vor Seuchen, Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen nach dem Über

einkommen über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 

(SPS), das sich insbesondere auf den Bereich der Nahrungs- und Futtermittel sowie 

der Pflanzen- und Tierimporte bezieht, nur angewandt werden, wenn sie durch wissen

schaftliche Erkenntnisse gestützt werden und einer Risikoanalyse standhalten (Victor 

2000). 

hinflussbeziehungen aufgrund institutioneller Bindung: Die W T O verpflichtet ihre der

zeit 149 Mitglieder dazu, die Regeln der Welthandelsordnung einzuhalten und umzu

setzen. Da die Einhaltung der genannten Bestimmungen mit einem Verzicht auf be

stimmte formen der Regulierung verbunden ist, reduziert sie den Verhandlungsspiel-

raum über den die betroffenen Staaten im Rahmen internationaler Umweltinstitutio

nen in Bezug auf umweltpolitisch motivierte Maßnahmen mit handelsbeschränkender 

Wirkung verfügen. Damit stärkt die W T O systematisch solche Kräfte, die umweltpoli

tisch motivierte Handelsbeschränkungen ablehnen, weil sie auf rechtsverbindliche Ver

pflichtungen verweisen können, die für alle WTO-Mitgliedstaaten gleichermaßen gel

ten, und nimmt indirekt Einfluss auf Verhandlungen, die im Rahmen internationaler 

Umweltinstitutionen geführt werden. 

Die Einflussnahme aufgrund institutioneller Bindung ruft den sogenannten „Chili-

Effekt" (lxkersley 2004) hervor, der den Erlass umweltpolitisch motivierter Handels

verpflichtungen erschwert oder deren Wirksamkeit begrenzt. In den Regeln vieler in

ternationaler Umweltregime lassen sich die Spuren dieses Effekts nachweisen (Brack 

2002). So haben die Mitgliedstaaten des Montrealer Protokolls Maßnahmen ergriffen, 

um den Vorgaben des G A T T zu genügen. Staaten, die zwar nicht Mitglied des Proto

kolls sind, ihre Emissionen ozonschichtgefährdender Stoffe aber den Pflichten ver

gleichbarer Mitgliedstaaten entsprechend reduzieren, werden von den sanktionierenden 

Handelsbeschränkungen ausgenommen. Ähnlich vorsichtig fallen die Handelssanktio

nen aus, die die International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 

(ICCAT) gegenüber solchen Staaten vethängt, die festgelegte Schutzmaßnahmen nicht 

umsetzen (Palmer et al. 2006: 195-200). Und die Vertragsparteien des Cartagena-Pro-

tokolls über biologische Sicherheit, das im Rahmen der Biodiversitätskonvention ent-
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standen ist, haben für die Zulassung genmanipulierter Organismen eine Risikoprüfung 

vorgesehen, die derjenigen unter dem WTO/SPS-Abkommen erstaunlich nahe kommt 

(Howse/Meltzer 2002). Während internationale Umweltverpflichtungen typischerweise 

Mindeststandards darsrellen, die von den Mitgliedstaaten nach Belieben überschritten 

werden dürfen, sind hier Schranken der umweltpolitischen Handlungsfähigkeit der 

Mitgliedstaaten in das Umweltabkommen selbst eingeflossen, um die Kompatibilität 

mit dem entsprechenden W T O - A b k o m m e n herzustellen (Oberthür/Gehring 2006c). 

Überdies werden umweltpolitische Maßnahmen mit handelsbeschränkender Wirkung 

inzwischen durchweg in dem WTO-Ausschuß für Handel und Umwelt auf W F O -

Kompatibilität geprüft und insofern gewissermaßen einem informellen Genehmigungs

verfahren unterworfen (Charnovitz 1998). 

Einflussnahme durch Verhalten wird ebenfalls durch die W T O hervorgerufen. Die Insti

tution gewährt den Mitgliedstaaten das Recht auf einen diskriminierungsfreien Handel, 

das in der Regel von nicht-staatlichen Wirtschaftssubjekten, etwa den Herstellern und 

Exporteuren von Waren, genutzt wird. Es erlaubt diesen Akteuren, Erzeugnisse, die 

kostengünstig, aber umweltschädigend hergestellt worden sind, auch auf den Märkten 

solcher Länder frei zu verkaufen, deren eigene Produzenten schärferen Umweltauflagen 

unterworfen sind. Die Diskriminierungsverbote des GATT sind im Konfliktfall vor 

dem WTO-Streitbeilegungsmechanismus einklagbar. So wurden amerikanische Bestim

mungen für GATT-widrig erklärt, nach denen der Import von Thunfisch und Garne

len aus Ländern verboten war, die keine dem US-Programm vergleichbaren Maßnah

men zum Schutz ungewollter Beifänge von Delphinen und Wasserschildkröten aufge

legt hatten (Altemöller 1998). 

Die Nutzung der Diskriminierungsverbote des GATT Rechts verstärkt die ohnehin 

vielfach bestehenden Anreize zur Externalisierung von Umweltkosten und untergräbt 

ungewollt die Wirksamkeit vieler internationaler Umweltinstitutionen. Der negative 

Einfluss ist im Fall grenzüberschreitender Umweltverschmutzung besonders augenfällig, 

die aufgrund der ungünstigen Oberlieger-/Unterlieger-Interessenkonstellation ohnehin 

nur schwer kooperativ zu bearbeiten ist (Bernauer/Moser 1997). So könnte ein strom

aufwärts gelegenes Land nicht nur davon profitieren, dass Umweltkosten externalisiert 

und damit ein Teil der Produktionskosten auf stromabwärts gelegene Länder verlagert 

wird, sondern die erzeugten Produkte können aufgrund der Diskriminierungsverbote 

auch frei in diesem Land vermarktet werden und in Konkurrenz zu den lokalen Pro

dukten treten, die aufgrund höherer Umweltauflagen teurer produziert worden sind. 

Betroffen sind auch Institutionen zum Schutz öffentlicher Güter (z. B. der Ozon

schicht) oder gemeinsam genutzter Ressourcen (z. B. von Fischbeständen in internatio

nalen Gewässern). In diesen Fällen kann der charakteristische Anreiz zum "Irittbrettfah-

ren zu der bekannten Tragödie der Gemeinschaftsgüter führen (Ostrom 1990). Die Dis

kriminierungsverbote der W T O prämieren damit unerwünschtes Trittbrettfahren. Es ist 

charakteristisch für die Einflussnahme durch Verhalten, dass dieser Einfluss nicht ohne 

Weiteres zu erkennen und sein Ausmaß deshalb ohne genaue empirische Analyse nur 

schwer zu erfassen ist. 
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2.2 Die Einflussnahme intetnationaler Umweltinstitutionen auf die Entwicklung 
und Wirkung der WTO 

Der Einfluss internationalet Umweltinstitutionen auf die WTO geht von umweltpoli
tisch motivietten Vorgaben mit handelsbeschränkender Wirkung aus. Insgesamt existie
ren inzwischen über zwanzig internationale Umweltinstitutionen mit handelsbeschrän
kender Wirkung (GATT-Dok. GATT TRE/W/lRev. 1). In einigen wichtigen interna
tionalen Umweltregimen bilden Handelsbeschränkungen den Kern der Regulierung. So 
unterwirft das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) von 1973 den Handel 
mit gefährdeten Pflanzen- und Tierarten besonderen Bedingungen oder unterbindet 
ihn vollständig (Reeve 2002), weil viele Pflanzen- und Tierarten, etwa der Elefant, auf
grund der hohen Handelsgewinne in ihren natürlichen Lebensräumen einem unver-
ttäglich statken Jagddruck ausgesetzt sind. Die Baselet Konvention über die grenzüber
schreitende Verbringung gefährlicher Abfälle untersagt in der derzeit praktizierten Form 
den Handel mit gefährlichen Abfällen zwischen den Mitgliedstaaten der OECD und 
anderen Ländern, insbesondere Entwicklungsländern (Meinke 2002: 249-349), weil 
Entwicklungsländer vielfach weder dazu in der Lage sind, derartige Abfälle sachgemäß 
zu behandeln und zu entsorgen, noch dazu, deren Import selbst wirksam zu unterbin
den. Andere internationale Umweltinstitutionen nutzen Handelssanktionen zur Durch
setzung von Pflichten, die einen hohen Anreiz zur einseitigen NichtUmsetzung in sich 
bergen. So kann der Handel mit ozonschichtgefährdenden Substanzen, mit Produkten, 
die solche Substanzen enthalten, und mit Produkten, die mit Hilfe solcher Substanzen 
hergestellt worden sind, nach dem Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht 
verboten werden (Benedick 1995: 91-92). Das Regime zum Schutz des Thunfisches im 
Nordostatiantik (ICCAT) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Unterbindung des Han
dels mit Fischen, die nicht den institutionalisierten Regeln entsprechend gefangen wor
den sind (Palmer et al. 2006). Und das Washingtoner Artenschutzabkommen hat seine 
Mitgliedstaaten wiederholt aufgerufen, den Handel aller geschützten Tier- und Pflan
zenarten mit solchen Staaten zu unterbinden, die sich den Regeln des Regimes nicht 
unterwerfen (Sand 1997: 171-172). 

Der Aufbau internationaler Umweltinstitutionen mit handelsbeschränkender Wir
kung bildet einen bemerkenswerten Fall von strategischer Inkonsistenz (Victor/Raustiala 
2004: 301-302). Angesichts der bereits aus den 40er Jahren stammenden Diskriminie
rungsverbote hätten die GATT/WTO-Mitgliedstaaten sich vielen internationalen Um-
weltabkommen mit handelsbeschränkender Wirkung gar nicht unterwerfen dürfen, 
wenn sie ihre Verpflichtungen aus der Welthandelsordnung stets als auch für den Um
weltbereich in vollen Umfang verbindlich angesehen und ihre Präferenzen hinsichtlich 
internationaler Verhandlungen zur Errichtung relevanter Umweltregime entsprechend 
ausgerichtet hätten. Jede internationale Umweltinstitution mit handelsbeschränkender 
Wirkung stellt nämlich den etablierten Regulierungsanspruch von GATT und WTO 
in Frage, indem sie selbst Regulierungshoheit auf dem nun strittigen Gebiet bean
sprucht. Etst auf dieser Grundlage erlangen internationale Umweltinstitutionen die 
notwendige Stärke, um Einfluss auf die WTO gewinnen zu können. 
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Einflussbeziehungen aufgrund institutioneller Bindung lösen internationale Umweltinsti
tutionen aus, indem sie die Interpretation und Anwendung der Regeln der Welthan
delsordnung innerhalb der WTO verändern. Die handelsrelevanten Bestimmungen 
internationaler Umweltinstitutionen verpflichten die jeweiligen Mitgliedstaaten in der 
Regel auf sehr präzise benannte Handlungen oder Unterlassungen, etwa den Boykott 
des Handels mit bestimmten Produkten gegenüber einzeln benannten Ländern. Da
durch gewinnen die vielen Mitgliedstaaten internationaler Umweltinstitutionen, die 
diese Pflichten umzusetzen beabsichtigen, automatisch ein Interesse daran, die Welt
handelsordnung mit ihren überaus breit anwendbaren Diskriminierungsverboten so 
auszugestalten, dass dies konfliktfrei möglich wird. Damit stärken diese Bestimmungen 
innerhalb der WTO das Lager derjenigen, die eine allzu strenge Anwendung der 
WTO-Regeln innerhalb des umstrittenen Regulierungsbereichs ablehnen. 

Die Existenz zahlreicher Umweltinstitutionen mit handelsbeschränkender Wirkung 
führt dazu, dass die WTO in dem Spannungsfeld von Handel und Umwelt politisch 
kaum noch handlungsfähig ist. So ist es interessierten Staaten im Rahmen der gegen
wärtig laufenden Welthandelsrunde nicht gelungen, innerhalb der WTO die Bedingun
gen zu präzisieren, unter denen der Import genveränderter Organismen von den 
WTO-Mitgliedstaaten zugelassen werden muss (Falkner 2000: 305), da dies der (zu
nächst nur informellen) Verpflichtung der meisten WTO-Staaten widersprochen hätte, 
diese Frage im Rahmen der Verhandlungen über das Cartagena-Protokoll zu behan
deln, die zu dem Zeitpunkt ihrem Ende entgegengingen. Weiterhin hat bislang kein 
einziger Mitgliedstaat im Rahmen des WTO-Streitbeilegungsmechanismus klären las
sen, inwieweit handelsbeschränkende Bestimmungen internationaler Umweltinstitutio
nen die Meistbegünstigungsklausel verletzen und damit gegen das WTO-Recht versto
ßen (Brack 2002: 334). Diesem schrittweise gewachsenen Zwang zur Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit umweltpolitisch motivierter Handelsbeschränkungen hat das Streit
schlichtungsgremium der WTO inzwischen ausdrücklich Rechnung getragen (siehe fol
genden Abschnitt). 

Einflussnahme durch Verhalten, die durch umweltpolitisch motivierte Maßnahmen mit 
handelsbeschränkender Wirkung hervorgerufen wird, untergräbt die normgetreue Um
setzung der WTO-Pflichten, insbesondere der Gleichbehandlungsgebote. Viele interna
tionale Umweltregime verlangen von ihren Mitgliedstaaten, Importe nach Herkunfts
ländern oder nach den jeweils angewandten Produktionsverfahren unterschiedlich zu 
behandeln, obwohl dies nach den Regeln der WTO (eigentlich) verboten ist. So unter
bindet ein als Sanktion verhängter Handelsboykott stets den Import von Produkten ei
ner gegebenen Qualität nur aus bestimmten Herkunftsländern, und die Baseler Kon
vention behandelt den Müllexport in OECD-Länder anders als die Ausfuhr derselben 
Güter in Nicht-OECD-Länder. Immer wenn derartige Bestimmungen umgesetzt wer
den, ergreifen die betreffenden Staaten Maßnahmen, die sie nach den Regeln des 
GATT eigentlich gar nicht hätten umsetzen dürfen, und schwächen auf diese Weise 
die Wirksamkeit der Welthandelsotdnung. 
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3. Auf dem Weg zu einer institutionalisierten Arbeitsteilung zwischen WTO 
und internationalen Umweltinstitutionen 

Auf der Grundlage der zahlreichen Fälle der gegenseitigen Einflussnahme von WTO 
und internationalen Umweltregimen entsteht schrittweise eine übergreifende Ordnung. 
Während die beteiligten Institutionen jeweils über ein eigenes Entscheidungszentrum 
verfügen, durch das gesellschaftliche Normen kollektiv gesetzt und verändert werden 
können, entwickelt sich diese emergente Ordnung ohne ein solches Entscheidungszen
trum aus dem Zusammenspiel zahlloser Einzelhandlungen relevanter staatlicher und 
nicht-staatlicher Akteure und der kollektiv verbindlichen Regulierung der beteiligten 
Institutionen (Victor/Raustiala 2004: 295-305). 

Das Kräfteverhältnis zwischen der WTO und den beteiligten internationalen Um
weltinstitutionen ist derzeit so ausgeglichen, dass keine Seite das Spannungsfeld von 
Handel und Umwelt zu dominieren vermag. Der Konflikt wird immer dann zugunsten 
der internationalen Umweltinstitutionen entschieden, wenn diese spezifische handelsbe
schränkende Maßnahmen erlassen (Brack 2002: 337). Die WTO hat sich als zu 
schwach erwiesen, um derartige Maßnahmen insgesamt zu verhindern, und sie behin
dert auch nicht die Umsetzung solcher Pflichten und Empfehlungen mit handels
beschränkendem Charakter, die von einer Umweltinstitution ausgehen. Andererseits 
setzen sich die Diskriminierungsverbote des GATT insbesondere dann durch, wenn die 
betreffenden Umweltinstitutionen nicht über handelsbeschränkende Maßnahmen verfü
gen, oder wenn gar keine internationale Umweltinstitution besteht. 

Aufgrund der vorherrschenden Kräfteverteilung stellt die einfache sektorale Abgren
zung der Zuständigkeitsbereiche keine praktikable Lösung zur Vermeidung der durch 
institutionelle Einflussbeziehungen entstehenden Konflikte und Störungen dar. Grund
sätzlich wäre es denkbar, die negativen Folgen der Einflussnahme durch die systemati
sche Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche der beteiligten Institutionen vollständig zu 
beseitigen. Dann würde der strittige Bereich der urnweltpolitisch motivierten Regulie
rung mit handelsbeschränkender Wirkung einer der beiden Seiten zugeschlagen wer
den. Die vorwiegend am Freihandel interessierten Staaten und die hinter ihnen stehen
den gesellschaftlichen Kräfte können jedoch verhindern, dass die WTO den umstritte
nen Regulierungsbereich ganz den betreffenden internationalen Umweltinstitutionen 
überlässt (siehe Vorschlag von Biermann 2001), weil Art und Ausmaß der handelsbe
schränkenden Maßnahmen dann von Seiten der WTO gar nicht mehr zu beeinflussen 
wären. Wenn der strittige Regulierungsbereich dagegen der WTO zugeschlagen würde, 
müssten die betroffenen internationalen Umweltinstitutionen nicht nur darauf verzich
ten, handelsbeschränkende Maßnahmen zum Zweck des Umweltschutzes einzusetzen. 
Wichtige selbständige Umweltregime, etwa das Washingtoner Artenschut/.abkommen 
(CITES) oder die Baseler Konvention über die grenzüberschreitende Verbringung ge
fährlichen Abfalls, müssten ihre Tätigkeit womöglich sogar ganz einstellen. Dies würde 
unweigerlich zu einem etheblichen Regulierungsdefizit führen, dem sich die vorwie
gend an Umweltschutzbelangen interessierten Staaten und gesellschaftlichen Gruppen 
verweigern. Alternativ könnte sich die WTO selbst dieser Fragen annehmen und damit 
Elemente einer eigenen Umweltpolitik entwickeln, wie dies in den vergangenen Jahr
zehnten in der Europäischen Union geschehen ist. Allerdings wäre die damit verbun-
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dene außerordentliche Stärkung der bereits jetzt vergleichsweise durchsetzungsfähigen 

W T O auf der internationalen Ebene wohl für die meisten Staaten kaum hinnehmbar 

(Gehring 2002). 

Stattdessen hat das Ständige Berufungsgremium (Appellate Body) des Streitbeile

gungsmechanismus der W T O inzwischen durch mehrere Entscheidungen den Weg für 

eine Arbeitsteilung der beteiligten Institutionen gewiesen, die auf beiden Seiten mög

lichst geringe Störungen verursacht. Die höchste Auslegungsinstanz des geltenden 

WTO-Rechts wies den zuvor erhobenen Anspruch zurück, dass die Welthandelsord

nung es grundsätzlich untersage, Anforderungen an Importprodukte aufgrund der Be

dingungen zu stellen, unter denen sie hergestellt worden sind ( W T O 1998: 121). Sie 

verlange vielmehr eine Abwägung der Interessen des importierenden Landes auf Um

weltschutzmaßnahmen mit denen des exportierenden Staates auf Marktzugang ( W T O 

1998: 156). Auf dieser Grundlage entwickelte das Berufungsgremium eine Reihe von 

Kriterien, denen handelsbeschränkende nationale Maßnahmen genügen müssen, um 

mit dem GATT-Abkommen vereinbar zu sein. Insbesondere müssen solche Schutzmaß

nahmen fortan (1) einem legitimen Schutzziel dienen und erkennbar dazu beitragen, 

dieses auch zu erreichen; (2) in- und ausländische Produzenten sowie die Produzenten 

unterschiedlicher Länder vergleichbar behandeln (Willkürverbot); und (3) die Interes

sen betroffener Staaten im Rahmen der Gesetzgebung gebührend berücksichtigen; dazu 

muss das Exportland ernsthafte Versuche unternehmen, mit diesen Ländern zu einer 

Verhandlungslösung zu kommen (Hansen 1999: 1057). 

Auf dem Feld der Einflussbeziehungen aufgrund institutioneller Bindung ist damit 

ein Prozess der schrittweisen Abgrenzung der Regulierungsansprüche zu erkennen, die 

die beteiligten Institutionen jeweils erheben. Die W T O beginnt explizit anzuerkennen, 

dass sie den Anspruch auf die umfassende Regulierung umweltpolitisch motivierter 

Handelsbeschränkungen aufgrund der vielfältigen Bindungen ihrer Mitgliedstaaten an 

Verpflichtungen, die außerhalb der W T O entstanden sind und verwaltet werden, nicht 

länger aufrechterhalten kann. Eine Reihe der vom Ständigen Berufungsgremium entwi

ckelten Kriterien ist in diesen Fällen bereits dadurch erfüllt, dass die betreffenden 

Schutzmaßnahmen nicht einseitig, sondern im Zuge multilateraler Regime festgelegt 

werden. Dadurch sind willkürliche Diskriminierung gegenüber einzelnen Staaten und 

der Missbrauch zum Zweck des Protektionismus weitgehend ausgeschlossen (Howse/ 

Regan 2000). Umgekehrt akzeptieren internationale Umweltinstitutionen zunehmend, 

dass von ihnen erlassene handelsbeschränkende Maßnahmen nicht ohne Rücksicht auf 

die Pflichten der Welthandelsordnung ausgestaltet werden können, denen die meisten 

ihrer Mitgliedstaaten ebenfalls unterworfen sind. Insbesondere muss auf die Sonder

situation dritter Staaten Rücksicht genommen werden, die zwar Mitglied der W I O , 

nicht jedoch der betreffenden Umweltinstitutionen sind. 

Es deutet sich eine Funktionsteilung an, in deren Rahmen die W T O die Kriterien 

der Abwägung einander widersprechender Schutzinteressen vorgibt, während die mate

riellen Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen der internationalen Umweltinstitutionen 

festgelegt werden. Die W T O verzichtet fortan nicht nur darauf, Handelsinteressen sys

tematisch den Umwekschutzinteressen überzuordnen, sondern auch darauf, das relative 

Gewicht multilateraler Umweltvereinbarungen zu bewerten, sofern bestimmte Kriterien 

eingehalten werden. Umgekehrt erwartet sie, dass diese Kriterien insbesondere dort 
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streng eingehalten werden, wo Handelsrechte von WTO-Mitgliedstaaten betroffen 
sind, die sich der betreffenden Umweltvereinbarung nicht unterworfen haben. In den 
produktbezogenen Seitenabkommen, insbesondere dem Abkommen über gesundheits
polizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS), findet sich ein ähnliches 
Regulierungsmodell. Danach dürfen die Mitgliedstaaten nur solche Produktanforde
rungen stellen, die zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen notwendig sind und auf wissenschaftlichen Grundsätzen beruhen. Dazu 
können sie sich auf internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen bestimmter 
anderer internationaler Institutionen stützen. Diese Institutionen legen damit handels
beschränkende Maßnahmen fest, die nach den Regeln der Welthandelsordnung auto
matisch als zulässig gelten (Gehfing 2002). 

Durch die entstehende Regulierungsstruktur wird die zunächst konfliktreiche Ein
flussbeziehung zwischen den beteiligten Institutionen nicht zurückgedrängt, sondern 
vielmehr verändert und auf Dauer gestellt. Die Funktionsbereiche werden so voneinan
der abgegrenzt, dass die gegenseitige Einflussnahme nicht mehr zu Störungen, sondern 
zur gegenseitigen Anpassung des jeweiligen Normenbestandes an die Regulierungsbe
dürfnisse der jeweils anderen Institution führt. Internationale Umweltinstitutionen er
halten einen unmittelbaren Zugriff auf den Regulierungsbereich der WTO, indem sie 
nunmehr materiell definieren, welche handelsbeschränkenden Maßnahmen zum Errei
chen welcher Umweltschutzziele im Rahmen der Grundsätze der Welthandelsordnung als 
zulässig gelten. Umgekehrt erhält die WTO einen andauernden Einfluss auf die Ausge
staltung dieser Maßnahmen, um deren handelsbeschränkende Wirkung auf ein vertret
bares Mindestmaß zu reduzieren. 

4. Fazit 

Internationale Institutionen können sowohl die normative Entwicklung als auch die 
Witksamkeit andeter Institutionen beeinflussen. Das im ersten Teil dieses Beitrages 
vorgestellte Konzept der institutionellen Einflussbeziehungen zeigt, dass die Einfluss
nahme auf unterschiedlichen Kausalpfaden beruht. Es unterstützt die Analyse empi
risch beobachteter Einflussbeziehungen durch eine Reihe theotetisch rekonstruierter 
Modelle solcher Kausalmechanismen und ihnen nachgeordneten Typen. Um die akti
ven Kausalmechanismen identifizieren zu können, müssen komplexe Interaktionssitua
tionen in Fälle zerlegt werden, die jeweils auf einer klar gerichteten Einflussbeziehung 
zwischen einer Ausgangs- und einer Zielinstitution beruhen. 

Die Analyse des Spannungsfeldes von Handel und Umwelt mit diesem theoretisch 
unterfütterten Instrumentarium zeigt, dass die Einflussbeziehungen zwischen der WTO 
und internationalen Umweltinstitutionen mit handelsbeschränkenden Maßnahmen auf 
zwei der vier identifizierten Kausalmechanismen beruhen. Institutionen wirken auf
grund der von ihnen ausgehenden institutionellen Bindung auf den Normsetzungspro-
zess anderer Institutionen ein, und die beteiligten Institutionen beeinflussen die Wirk
samkeit anderer Institutionen innerhalb der von diesen regulierten Problemfelder. Die 
beiden anderen Mechanismen, nämlich kognitive Einflussbeziehungen, die allein auf 
der Übertragung von Informationen und Argumenten sowie auf deren Überzeugungs-
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kraft beruhten und die Einflussnahme auf der Ebene der Schutzgüter spielen keine sys
tematische Rolle. 

Die Einflussnahme ist beidseitig. Die Annahme eines Großteils der Literatur zu der 
Problematik, dass die Welthandelsordnung die Entwicklung und Wirksamkeit interna
tionaler Umweltinstitutionen beschränkt, ist damit unvollständig. Die Welthandelsor
ganisation erhebt zwat Anspruch auf den Überschneidungsbereich der Regulierung um
weltpolitisch motivierter Maßnahmen mit handelsbeschränkender Wirkung. Insbeson
dere durch ihre Diskriminierungsverbote übt sie aufgrund der von ihr ausgehenden in
stitutionellen Bindung einen störenden Einfluss auf die Verhandlungen aus, die im 
Rahmen internationaler Umweltinstitutionen über derartige Maßnahmen geführt wer
den. Darüber hinaus verschärfen WTO-Bestimmungen auf dem Weg der Einflussnah
me durch Verhalten die im Rahmen vieler internationaler Umweltinstitutionen beste
hende Implementationsproblematik. Gleichzeitig üben internationale Umweltinstitutio
nen durch Maßnahmen mit handelsbeschränkender Wirkung aber auch störenden Ein
fluss auf die Welthandelsordnung aus. So verliert die WTO aufgrund der von den Um
weltinstitutionen ausgehenden institutionellen Bindung zunehmend den Zugriff auf 
den Überschneidungsbereich umweltpolitisch motivierter Maßnahmen mit handelsbe
schränkender Wirkung. Überdies untergraben Verhaltensänderungen, die Staaten auf
grund dieser Bestimmungen vornehmen, unweigerlich die Implementation der entspre
chenden Regeln der Welthandelsordnung. Das Spannungsfeld zeichnet sich damit 
durch Einflussbeziehungen aus, die in unterschiedliche Richtungen weisen. 

Die neuere Entwicklung deutet darauf hin, dass die notwendige Abgrenzung der 
Regulierungsbereiche der beteiligten Institutionen nicht zu einer möglichst weitgehen
den Reduzierung, sondern vielmehr schrittweise zur Institutionalisierung der bestehen
den Einflussbeziehungen bei reduziertem Konfliktpotential führt. Da die institutionelle 
Einflussnahme in dem Spannungsfeld von Handel und Umwelt aufgrund unterschied
licher Regulierungsziele in hohem Maß zu wechselseitigen Störungen führt, ist eine 
Abgrenzung der jeweils bearbeiteten Regulierungsbereiche notwendig. Aulgrund der 
ausgewogenen Kräfteverhältnisse wird das Feld jedoch von keiner Seite dominiert. Des
halb kann eine zukunftsweisende Ordnung entstehen, die zu einer systematischen Aul
teilung von Regulierungsfunktionen führt. Die Welthandelsorganisation setzt Kriterien, 
die dafür sorgen, dass die handelsbeschränkende Wirkung von Umweltschutzmaßnah
men möglichst gering gehalten wird und prüft deren Einhaltung. Internationale Um
weltinstitutionen übernehmen dagegen nicht nur die Ausgestaltung dieser Maßnah
men, sondern legen auch fest, auf welchen Gebieten überhaupt auf derartige Maßnah
men zurückgegriffen werden soll. Damit wird die bestehende Einflussbeziehung gerade 
nicht abgeschafft, sondern so ausgestaltet, dass ein Zwang zur wechselseitigen Anpas
sung entsteht, der Störungen weitgehend unterbindet. 
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